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Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 
8 AktG in Verbindung mit § 186 Absatz 4 Satz 2 AktG zu Tagesordnungs-
punkt 8 (Beschlussfassung über die Aufhebung der Ermächtigung zum Er-
werb eigener Aktien und erneute Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien 
unter Ausschluss eines etwaigen Andienungs- und Bezugsrechts) 

§ 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG bietet Aktiengesellschaften die Möglichkeit, auf-
grund einer höchstens fünf Jahre geltenden Ermächtigung der Hauptver-
sammlung eigene Aktien zu erwerben. Die Hauptversammlung der TAKKT 
AG hat am 18. Mai 2022 einen Ermächtigungsbeschluss zum Erwerb und 
zur Verwendung eigener Aktien gefasst. Die in der Hauptversammlung 2022 
erteilte Ermächtigung ist bis zum 17. Mai 2027 befristet und würde mög-
licherweise vor der Hauptversammlung 2027 auslaufen. Daher schlagen 
Vorstand und Aufsichtsrat vor, den Ermächtigungsbeschluss vom 18. Mai 
2022 aufzuheben und eine neue fünf Jahre geltende Ermächtigung zum 
Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien zu fassen. Damit soll die Ge-
sellschaft in die Lage versetzt werden, beschränkt auf einen Zeitraum von 
fünf Jahren, eigene Aktien bis zu einer Höhe von insgesamt 10 % des der-
zeitigen Grundkapitals der Gesellschaft in Höhe von Euro 65.610.331,00 er-
werben zu können.  

Ausschluss etwaiger Andienungsrechte („umgekehrte Bezugsrechte“) 
beim Erwerb eigener Aktien  

Der Erwerb eigener Aktien kann nach Wahl des Vorstands über die Börse, 
mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots oder 
– sofern rechtlich zulässig – mittels einer an alle Aktionäre gerichteten 
öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots vorgenommen 
werden. Ferner soll der Vorstand zum freihändigen Erwerb außerhalb der 
Börse ermächtigt werden. 

Für den Fall des Erwerbs eigener Aktien wird in der aktienrechtlichen Li-
teratur aus dem Gleichbehandlungsrecht der Aktionäre gemäß § 53a AktG 
gefolgert, dass allen Aktionären ein ratierliches Andienungsrecht, also das 
Recht, Aktien abgekauft zu bekommen („umgekehrtes Bezugsrecht“), zu-
steht. Da es gemäß § 186 AktG jedoch möglich ist, jedes Bezugsrecht unter 
gewissen Bedingungen auszuschließen, geht man in der aktienrechtlichen 
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Literatur davon aus, dass auch ein solches „umgekehrtes Bezugsrecht“ wie 
ein normales Bezugsrecht in den Grenzen von § 186 AktG ausgeschlossen 
werden kann, wovon vorsorglich Gebrauch gemacht werden soll.  

Erfolgt der Erwerb mittels eines öffentlichen Kaufangebots oder einer an 
alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines 
Kaufangebots, kann das Volumen des Angebots oder der öffentlichen Auf-
forderung zur Abgabe eines Kaufangebots begrenzt werden. Dabei kann es 
dazu kommen, dass die von den Aktionären angebotene Menge an Aktien 
der Gesellschaft die von der Gesellschaft nachgefragte Menge an Aktien 
übersteigt. In diesem Fall muss eine Zuteilung nach Quoten erfolgen. Hier-
bei soll es wahlweise möglich sein, von einer Repartierung oder Zuteilung 
nach der Beteiligungsquote abzusehen und stattdessen eine Repartierung 
oder Zuteilung nach dem Verhältnis der jeweils gezeichneten bzw. ange-
botenen Aktien (Andienungsquoten) vorzunehmen. Dies kann die techni-
sche Abwicklung und damit die Wirtschaftlichkeit des Erwerbsverfahrens 
verbessern. Ferner soll eine bevorrechtigte Annahme geringer Stückzahlen 
bis zu 100 Stück angedienter Aktien je Aktionär möglich sein. Diese Mög-
lichkeit dient dazu, gebrochene Beträge bei der Festlegung der zu erwer-
benden Quoten und kleine Restbestände zu vermeiden und damit die tech-
nische Abwicklung des Aktienrückkaufs zu erleichtern. Auch eine faktische 
Benachteiligung von Kleinaktionären kann so vermieden werden. Schließ-
lich soll eine Rundung nach kaufmännischen Grundsätzen zur Vermeidung 
rechnerischer Bruchteile von Aktien vorgesehen werden können. Insoweit 
können die Erwerbsquote und die Anzahl der von einzelnen andienenden 
Aktionären zu erwerbenden Aktien so gerundet werden, wie es erforderlich 
ist, um den Erwerb ganzer Aktien abwicklungstechnisch darzustellen.  

Ferner soll ein freihändiger Erwerb, d.h. ein verhandelter Erwerb außerhalb 
der Börse (sog. Negotiated Purchase), grundsätzlich möglich sein. Die Mög-
lichkeit des freihändigen Erwerbs erweitert in beträchtlichem Maße den 
Spielraum der Gesellschaft, am Markt angebotene Aktienpakete flexibel zu 
erwerben, ohne dass mit diesem Instrument negative Effekte für die Akti-
onäre verbunden wären. Denn bei einem solchen freihändigen Erwerb müs-
sen nach dem Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat hinsicht-
lich des Erwerbspreises die gleichen Vorgaben wie bei einem Erwerb über 
die Börse eingehalten werden. Die Ermächtigung zum freihändigen Erwerb 
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eigener Aktien wird der Vorstand nur in der Weise nutzen, dass die Summe 
der unter Ausschluss des „umgekehrten Bezugsrechts“ analog § 186 Absatz 
3 Satz 4 AktG erworbenen Aktien im Zeitpunkt des Erwerbs insgesamt 10 
% des Grundkapitals nicht übersteigt. Hinsichtlich des Erwerbspreises wird 
sich der Vorstand exakt an den Preisvorgaben eines Erwerbs über die Börse 
orientieren. Somit darf der von der Gesellschaft gezahlte Gegenwert je Ak-
tie (ohne Erwerbsnebenkosten) auch bei einem freihändigen Erwerb den 
am Erwerbstag durch die Eröffnungsauktion ermittelten Kurs im Xetra-
Handelssystem (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der 
Frankfurter Wertpapierbörse um nicht mehr als 10 % über- oder unter-
schreiten.  

Ausschluss des Bezugsrechts bei der Verwendung eigener Aktien  

Nach § 71 Absatz 1 Nr. 8 Satz 3 AktG ist § 53a AktG (Gleichbehandlungs-
grundsatz) auf Erwerb und Veräußerung eigener Aktien anzuwenden. Nach 
§ 71 Absatz 1 Nr. 8 Satz 4 AktG genügt die Veräußerung eigener Aktien über 
die Börse – ebenso wie deren Erwerb über die Börse – dem Gleichbehand-
lungsgrundsatz des § 53a AktG. Entsprechend den Vorschriften über den 
Bezugsrechtsausschluss kann die Hauptversammlung eine andere Veräu-
ßerung beschließen. Von der Möglichkeit eines solchen gesetzlich mögli-
chen Bezugsrechtsausschlusses wird in lit. (f) des Beschlussvorschlags von 
Vorstand und Aufsichtsrat zu Tagesordnungspunkt 8 Gebrauch gemacht. 

Bei Veräußerung der eigenen Aktien im Rahmen eines an alle Aktionäre 
gerichteten Angebots unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes 
soll der Vorstand berechtigt sein, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats für Spitzenbeträge auszuschließen. Der Aus-
schluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge ist unter Umständen erfor-
derlich, um ein technisch durchführbares Bezugsverhältnis darstellen zu 
können. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlos-
senen eigenen Aktien werden entweder durch Verkauf an der Börse oder 
in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Der mögli-
che Verwässerungseffekt ist aufgrund der Beschränkung auf Spitzenbe-
träge gering.  
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Darüber hinaus sollen die aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen eige-
nen Aktien zu folgenden Zwecken verwendet werden dürfen: 

Die Gesellschaft soll eigene Aktien auch ohne erneuten Beschluss der 
Hauptversammlung einziehen können (§ 71 Absatz 1 Nr. 8 Satz 6 AktG). Die 
vorgeschlagene Ermächtigung sieht dabei entsprechend § 237 Absatz 3 Nr. 
3 AktG vor, dass der Vorstand die Aktien mit oder ohne Kapitalherabset-
zung einziehen kann. Diese Kapitalherabsetzung darf zu sämtlichen gesetz-
lich zulässigen Zwecken erfolgen. Durch die Einziehung ohne Kapitalherab-
setzung erhöht sich der anteilige Betrag der übrigen Stückaktien am Grund-
kapital der Gesellschaft. Der Vorstand wird insoweit ermächtigt, die Sat-
zung hinsichtlich der sich verändernden Anzahl der Stückaktien anzupas-
sen.  

Nach dem Beschlussvorschlag soll die Gesellschaft ferner in der Lage sein, 
eigene Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts gegen Barzahlung in an-
derer Weise als über die Börse oder durch ein Angebot an alle Aktionäre zu 
veräußern. Damit soll es der Gesellschaft insbesondere ermöglicht werden, 
kurzfristig Aktien der Gesellschaft anzubieten. Voraussetzung dafür ist, 
dass die Aktien zu einem Preis veräußert werden, der den Börsenpreis von 
Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräuße-
rung nicht wesentlich unterschreitet. Mit dieser Ermächtigung wird von der 
in § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG zugelassenen Möglichkeit zum erleichterten 
Bezugsrechtsausschluss gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG Gebrauch ge-
macht. Dem Gedanken des Verwässerungsschutzes der Aktionäre wird 
dadurch Rechnung getragen, dass die Aktien nur zu einem Preis veräußert 
werden dürfen, der den maßgeblichen Börsenpreis nicht wesentlich unter-
schreitet. Die endgültige Festlegung des Veräußerungspreises für die eige-
nen Aktien geschieht zeitnah vor der Veräußerung. Der Vorstand wird einen 
eventuellen Abschlag vom Börsenpreis nach den zum Zeitpunkt der Plat-
zierung vorherrschenden Marktbedingungen möglichst niedrig bemessen. 
Der Abschlag vom Börsenpreis wird voraussichtlich nicht über 3 %, jeden-
falls aber maximal bei 5 % des Börsenpreises liegen. Diese Ermächtigung 
gilt jedoch nur mit der Maßgabe, dass die unter Ausschluss des Bezugs-
rechts gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG veräußerten eigenen Aktien ins-
gesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten dürfen, und zwar we-
der im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch – falls dieser Wert geringer ist 
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– im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese Begrenzung 
sind diejenigen Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Er-
mächtigung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts 
gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden.  

Die Gesellschaft soll auch in der Lage sein, eigene Aktien zur Verfügung zu 
haben, um diese unter Ausschluss des Bezugsrechts gegen Sachleistung zu 
veräußern, insbesondere im Zusammenhang mit Unternehmenszusam-
menschlüssen und dem Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen 
und Unternehmensbeteiligungen. Eigene Aktien können als Akquisitions-
währung ein wichtiges Instrument sein. Für die Gesellschaft können sie 
eine günstige Finanzierungsmöglichkeit darstellen. Von Veräußerern wer-
den sie oftmals in derartigen Transaktionen als Gegenleistung vorgeschla-
gen. Die hier vorgeschlagene Ermächtigung soll der Gesellschaft die Mög-
lichkeit einräumen, sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von Sachleis-
tungen, insbesondere im Zusammenhang mit Unternehmenszusammen-
schlüssen und dem Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen und 
Unternehmensbeteiligungen schnell und flexibel sowohl national als auch 
auf internationalen Märkten auszunutzen, insbesondere ohne die zeitlich 
häufig nicht mögliche Befassung der Hauptversammlung. Die Verwendung 
eigener Aktien hat für die Altaktionäre in solchen Situationen den Vorteil, 
dass ihre Beteiligung an der Gesellschaft im Vergleich zur Situation vor dem 
Erwerb der eigenen Aktien durch die Gesellschaft nicht verwässert wird. 
Konkrete Vorhaben, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen, bestehen 
zurzeit nicht. Bei der Festlegung der Bewertungsrelationen wird der Vor-
stand darauf achten, dass die Interessen der Aktionäre angemessen be-
rücksichtigt werden. Der Vorstand wird sich bei der Bemessung des Wertes 
der als Gegenleistung gewährten Aktien grundsätzlich am Börsenpreis ori-
entieren. Eine schematische Anknüpfung an einen Börsenpreis ist hierbei 
nicht vorgesehen, insbesondere um einmal erzielte Verhandlungsergeb-
nisse nicht durch Schwankungen des Börsenpreises in Frage zu stellen.  

Der Vorstand wird über die Ausübung der vorgeschlagenen Ermächtigung 
zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien mit der Möglichkeit des 
Ausschlusses des Bezugsrechts sowie des Andienungsrechts im Rahmen 
seines pflichtgemäßen Ermessens und stets nur mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats entscheiden. Bei der Entscheidung wird sich der Vorstand im 
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Übrigen allein vom Interesse der Aktionäre und der Gesellschaft leiten las-
sen. Der Vorstand wird die nächste Hauptversammlung über eine etwaige 
Ausnutzung dieser Ermächtigung unterrichten. 

 

Stuttgart, im April 2026 

Der Vorstand 

Andreas Weishaar   Timo Krutoff 


